
Amtsblatt zur Laibchcr Zcilunz.
Nr. 212. Montag den i6. September 1850.
Z. 1767^1 Ul45. (1)

3iachdem die zur Vollziehung der Bestimmun-
gen des mit a. h. Entschließung vom 16. Mälz
1850 sanctionirten und mit Verordnung des h.
Handelsministeriums vom 2t». März 1^50 kund
gemachten prov. Gesetzes über die Errichtung von
Handels- und Gewerbekammern (Reichsgesetzblatt
X X X l V ) erforderlichen Maßregeln für das Krön.
land Krain einer reiflichen Borberathung mit Zu-
ziehung sachkundiger Vertrauensmänner und soyin
der Schlußfassung des h. Handelsministeriums
unterzogen worden sind, hat Hochdasselbe mit Er-
laß vom «. d. M . , Z. 4 ! N l ^ U . , dieselben mit
dem Bedeuten genehmigt, daß die wirkliche Zu-
sammensetzung der Handels- und Gewerbekam-
mer im Kronlandc Kram nunmehr unaufgchalten
zu erfolgen yat , und daß die durch den ersten
Wahlact berufenen Mitglieder und Ersatzmannet
der Handels- und Gewcrbekammer diese Eigen-
schaft bis zum Schlüsse des Jahres 1«51 beibe-
halten können.

Zu diesem Behufe werden daher hiermit fol-
gende Bestimmungen bekannt gegeben:

1) Die für das Kronland Krain in dessen Haupt-
stadt Laibach zu constituircnde Handels- und
Gewerbckammer hat aus 15 Mitgliedern zu
bestehen.

2) Von diesen 15 Mitgliedern der Kammer ent-
fallen 8 auf den Handelsstand und 7 auf den
Gewerbcstand auf je 4 Ersatzmänner für jede
dieser beiden Kategorien (H. 10 des prov.
Gesetzes), wonach jeder berechtigte Wähler, je
nachdem er der einen oder der andern Cate-
gorie angehört, auch eben so viele Mitglieder
und Ersahmänner seiner Wahl zu bezeichnen
haben wird, als nach dieser Bestimmung zu
seiner Categoric gehören.

3) Hierbei ist jedoch zu bemerken, daß nach der
ausdrücklichen Bestimmung des prov. Gesetzes
(§. l 3 , Nu.o), sämmtliche gewählte 15 Mit -
glieder im Kronlande Krain, die 8 Ersatz-
männer aber in der Hauptstadt Laibach ihren
ordentlichen Wohnsitz haben und die Hierlands
mehr hervortretenden montanistischen Inter-
essen jedenfalls in einem von dem Gewerbe-
standc zu wahlenden Mitgliede und El sah-
manne in der Kammer ihre besondere Vertre-
tung finden müssen, auf welche letztere Be-
stimmung daher die Wähler dieses Standes
ihr besonderes Augenmerk zu richten haben.

4) Zum Behufe der Wahl dieser Mitglieder der
hiesigen Handels-- und Gewerbekammcr hat
das ganze Kronland Krain mit Einschluß der
Hauptstadt Laibach einen einzigen Wahlbezirk
zu bilden.

5) Die Wahl selbst geschieht nach §.21 des prov.
Gesetzes öffentlich, und zwar entweder münd-
lich durch Abgabe der Stimmen vor der zu
diesem Zwecke gebildeten Wahlcommission in
Laibach, oder schriftlich durch Einsendung
versiegelter, vomWähler unterzeichneter Stimm-
zettel, in welchem nebst dem Vor- und Zu-
namen des Gewählten und das Gewerbe, oder
die Beschäftigung, so wie der Aufenthaltsort
desselben genau und bestimmt anzugeben ist.

6) Um jedoch den außerhalb Lmbach befindlichen
Wahlberechtigten die Theilnahme an diesem
Wahlacte zu erleichtern, haben dieselben ihre
mündlichen oder schriftlichen Wahlen bei dem-
jenigen Steueramte, zu welchem sie gehören,
abzugeben oder einzusenden, und die Steuer-
amter sind verpflichtet, die auf diese Weise
gesammelten Wahlstimmen an die vorgesetzte
Bez. Hauptmannschaft einzusenden, welche die-
selben dann unaufgchalten an die Statthal-
terei für den ganzen Bezirk zusammen zur wei-
teren Mittheilung an die Wahlcommission ein.
zusenden haben wird.

> Nm derjenige Handels - und Gewerbsmann ist
berechtigt, sich bei diesen Wahlen als Wähler

zu betheiligcn, welcher die hiezu im §. I t t des
prov. Gesetzes vorgeschriebenen Eigenschaften
besitzt, und ncbstbei den im nächsten Absätze
Nr. 6 bestimmten Erwerbstcuerbetrag entrichtet.

8) Als Census dieser Wahlberechtigung wird die
Bezahlung einer jahrlichen Erwerbsteuer, und
zwar für den Handelsstand in Laibach von
d re iß i g G u l d e n (30 fl.) und auf dem sta-
chen Lande von sechszehn Gu lden (16fl.),
für den Gewerbstand aber in Laibach von acht
G u l d e n (8 fl.) und auf dem flachen Lande
von v ie r G u l de n ( 4 st.) mit dem Be-
deuten festgestellt, daß dieser Steuerbetrag im
verflossenen Jahre vollständig entrichtet seyn
muß und der Wähler daran auch im laufen-
den Jahre mit keinem Rückstände aushaften
darf.

9) Dieselben Bestimmungen rücksichtlich des Cen-
sus haben auch für die von den Wahlderech-
tigtcn zu wählenden Mitglieder und Ersatz-
männer der Handels - und Gcwerbskammer
zu gelten, deren übrige Eigenschaften nach der
Bestimmung des H. 13 des prov. Gesetzes zu
beurtheilen sind.

10) Zur Ermittlung der berechtigten Wahler ha-
den die Stcuerämter unverzüglich für ihren
Bezirk die Wahllisten auf Grund der von ih-
nen geführten Erwerbsteuer. Vorschreibungen
und mit Rücksicht auf die obigen Bestimmun-
gen, und zwar nach der beiden Categorien des
Handels - und Gewerbstandes abgesondert der
gestalt zusammen zu stellen, daß in die eine
alle wahlberechtigten Handels-, in die andere
aber alle wahlberechtigten Gewerbsleute aufge-
nommen, und bei jedem derselben dessen Vor-
und Zuname, dann sein Wohnort, sein Ge?
werbe oder Beschäftigung, und die von ihm
jährlich zu entrichtende Erwerbsteucr genau und
bestimmt ersichtlich gemacht wird.

Die auf diese Weise zusammengestellten Wahl-
listen haben die Steuerämtcr bis 22. Sep«
tcmber l. I . an ihre vorgesetzten Bez. Haupt'
mannichaften einzusenden.

11) Die Bezirks - Hauptmannschaftcn haben diese
Wahllisten mit Hinblick aus die Bestimmun
gen des H. ltt des prov. Gesetzes genau zu
prüfen und hiernach zu constatiren oder zu be-
richtigen, die constatirten oder berichtigten
Wahllisten aber den betreffenden Steueräm-
tern mit dem Auftrage zuzufertigen, sie in
dem Steueramtslocale zu Jedermanns Ein-
sicht aufzulegen, oder zu affigiren, hievon aber
zugleich die in ihrem Bezirke befindlichen Han-
dels - und Gewerbslcute durch die Gemeinde-
Vorstände mit dem Bedeuten verständigen zu
lassen, daß es ihnen unbenommen bleibe, ihre
allfälligen Neclamationcn dagegen binnen 8
Tagen bei dem ^teucramte mündlich oder
schriftlich anzunehmen.

12) Sogleich nach dem Ablaufe dieser achttägigen
Reklamationsfrist haben die Steuelämter die
Wahllisten sammt den dagegen mündlich oder
schriftlich angebrachten Reclamationen mit ih-
ren Bemerkungen wieder an ihre vorgesetzten
Bezirkshauptmannschaftcn, und zwar längstens
bis 15. October l. I . einzusenden, von wel
chen dieselben gleichfalls mit ihren allfaUigen
Erinnerungen ungesäumt der Statchalterei
vorzulegen sind.

13) I n der Stadt Laidach wird die Zusammen-
stellung dieser Wahllisten dem Magistrate im
Einvernehmen mit dem hiesigen Steueramte,
die Constatirung und Berichtigung derselben
aber dem Gcmeindeausschussc mit dem Be-
deuten übertragen, die Austage derselben in
dem städtischen Amtslocale zu veranlassen, den
hiesigen Handels - und Gewerbsvorstand hier
unter Anberaumung einer achttägigen Recla-
matlonsfrist zu verständigen und sogleich nach
Ablauf der letztem die Wahllisten und die da-

gegen eingelangten Reclamalionen mit seinen
Bemerkungen binnen der oben bestimmten Frist
an die Statthalterei zu überreichen.

14) Von Seite der Statthaltcrei werden sofort
alle diese, sowohl von dem hiesigen Magistrate
als auch von den Bezirkshauptmannschaften
eingesendeten Wahllisten sammt den dagegen
eingelangten Reclamationen der hier m Laibach
aufgestellten Wahlcommission zugefertigt wer-
den. Diese Wahlcommission, welche unter dem
Vorsitze eines von dem Statthalter im Auftrage
des h. Handelsministeriums ernannten Commis-
sars aus einem Mitglicde des hiesigen Ge-
meinde-Ausschusses, dann aus mehreren Ver-
trauensmännern des Handels- und Gewerbs«
standes und aus einem Schriftführer bestehen
wird, wird über die eingelangten Reclama-
tionen entscheiden, diese Entscheidungen der
Reclamanten bekannt geben, hiernach eine neue
Liste der Wahlberechtigten verfassen, auf Grund-
lage derselben die Lcgitimationökarten zum
Wahlacte ausfertigen, und diese öegitima-
tionskarten zugleich mit der Wahlausschrei-
bung, d. i. mit der Bekanntgabe der Zahl
und der Categorien der zu wahlenden Mi t -
glieder und Ersatzmänner, so wie des Tages
und der Stunde des Wahlactes im Wege der
Gemeindevorstande der Wahlberechtigten ein-
senden.

Laibach am 4. September 1850
C h o r i n sky m. p. ,

Statthalter.

Z . ^ I 7 ? 3 ^ ( 1 ) Nr7Z63.
Bei dem k. k. Landesgerichte Neustadtl in Un«-

terkrain ist eine Befangen- Aufsehersstelle, mit
welcher ein jahrlicher Gehalt von 250 fl. verbun-
den ist, in Erledigung gekommen.

Bewerberum diesen Dicnstesposten haben ihre
mit dem Taufscheine, Moralitäts , Gesundhcits-
und bisherigen DicnsteS-Zeignissen belegten Ge-
suche, in welchen sie auch nachzuweisen haben, daß
sie der deutschen und slavischen Sprache vollkom-
men kündig sind, durch ihre unmittelbar vorge»
sehte Behörde längstens bis 15. October l. I .
Hieramts zu überreichen.

Vom k. k. Landesgerichte zu Neustadtl am
l i . September 185U.

Z. 1775. ( l ) Nr. 10433.
K u n d m a c h u n g .

Von der k. k. Cameral-Nezirkv-Verwaltung
Neustadt! wird zur Kenntniß gebracht, daß, nach-
dem in Folge des hohen k. k. Finanz-Ministe-
rial - Decretes vom Itt. Jul i 1850, Z. 2004«,
die nächst der Zwischenzoll - Llnic gegen Ungarn
und Kroatien befindlichen Mauthstationen des
Kronlandes Krain nur für die Dauer des Verw.
Jahres 1851 der Verpachtung zu unterziehen
sind, die Wegmauthstatlonen Iesscnitz und Land-
straß , ftrners die Weg - und Brückcnmautlista-
tiun Münkendorf am 27. September 185« Vor-
mittags 10 Uhr, in den Amtslocalitäten oeS k. k.
Vcrwaltungsamtes Landstraß, dann die Weg»
und Brückenmautystationen zu Mottling am 20.
September 1850 Vormittags 10 Uhr, ' " ^ m
Amtsgebäude des k. k. Ges.- Hauptamtes Mott-
ling, mit dem dleßjährigen Ertrage, und zwar
die Mauthgefalle zu „ , ^ , , ,
I e s s e n . t z m i t . . . . I 5 7 s i . " V . k r .
zu Mlinkendorf mit . . Il">9 >, « 'b / , »,
und zu Landstraß mit . . ^ ^ " ^ "
Zusammen mit . . - ' ^ f l . 31 kr.,
dann die Wcgmauth zu Mottlmg m,t 39tt f l . 15 kr.
und die Brückenmaull) daselbst mit 3 4 3 » , 45 „

Zusammen mit . » 740 fl. —
auf Grundlage der zur allgemeinen Kenntniß
gebrachten Kundmachung der hochlöbl. k. k. F>-
nanz. Landes-Direction vom 3 1 . Mai 1850
Z. 5139, und der daselbst enthaltenen B.stim
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mungen, jedoch nur für die Dauer des Vcrwal-
tuugsjahres l851 wiederholt zur Pachtung wer«
den auögeboten werden.

PachtluNlge werden zu diesen Verhandlun-
gen mit dem Beisatze eingeladen, daß diejenigen,
welche schriftliche Anbote zu machen wünschen,
diese versiegelt für die erstgenannten 3 Mauty-
stationen längstens am 25. September, und für
die letztgenannten 2 Mauchstatlonen längstens
am 24. September I85U bei der k. k. Gameral-
Bezirks-Verwaltung Neustadt! zu überreichen haben,

Neustadt! am 8. September I85N.

Z. 17i»8. ( I ) Nr. 74UI>V1.
K u n d m a c h u n g .

Von der k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung
in Laibach wird veröffentlicht, daß der Bezug
der allgemeinen Verzehrungssteuer von Wein,
Wein- und Obstmost, dann Fleisch, auf das
Verwaltungsjahr »85 l , mit oder ohne Vor-
behalt der stillschweigenden Vertragserneuerung,
in den neucreirten Gerichts - und Steuer-
bezirken Kramburg, Radmannsdorf und Kronau
in Pacht ausgeboten wird.

Als Ausrufspreis wird festgesetzt, und zwar:
il) für den Bezirk Krainburg, welcher um die

vom aufgelösten polit. Bezirke Flödnig zu-
gefallenen Catastral - Gemeinden Flödnig,
Hrasche, Mosche, Seebach und Treboje größer
geworden ist, der Betrag von I » 7 l 5 fl tt kr.,
sage: Eilf Tausend sieben Hundert fünfzehn
Gulden sechs Kreuzer M . M . , wovon auf
Wein und Most . . . «423 fl. 6 kr.
und auf Fleisch . . . 2292 » — >>
entfallen; " ^ ">'

^ ) für den Bezirk Radmannsdorf de^Betrag
von 8U21 si. 20 kr., sage: Acht Tausend
zwanzig ein Gulden zwanzig Kreuzer M . M. ,
wovon auf Wein und Most ti5,»U fl. 8 kr.
und auf Fleisch . . . 14!N .> !2 »
entfallen, und

c:) für den Bezirk Kronau der Betrag von 33W si.,
sage: Drei Tausend drei Hundert Gulden M M . ,
wovon auf Wein und Most 2UlW sl. — kr.
und auf Fleisch . . . 7W » — »
entfallen.
Die Verhandlungen finden bei der k. k.

Cameral-Bezirks-Verwaltung in Laibach Statt,
und zwar für den Bezirk Krainburg am l!>,
für Radmannsdorf am 2tt und für Kronau
am 21 . Sept. 1850, Vormittags um 10 Uhr.

Die schriftlichen, mit dem lOproc. Vadium
versehenen Offerte sind für Krainburg bis 18.,
für Radmannsdorf bis l!>. und für Kronau
bis 20. Sept. 185U, l2 Uhr Mittags, bei
der k. t. Camera!-Bezirks-Verwaltungs-Vor-
stehung einzubringen Auf schriftliche Offerte,
welche nach diesem Zeitpuncte einlangen, so wie
auf solche, welche anderswo als an dem be-
zeichneten Orte überreicht werden, und auf solche,
welche mit dem lOvroc. Vadium des Ausrufs-
preises nicht belegt seyn sollten, wird keine Rück-
sicht genommen werden.

Die Pachtbcdingnisse sind folgende:
Ers tens . Dem Pächter wird von der

Staatsverwaltung das Recht eingeräumt, wäh-
rend der Dauer der Pachtung die Verzehrungs-
steuer von Wein, Wein- und Obstmost, dann
Maische, und von Fleisch, nach den in dem
illyr. Gubcrnial-Circulare vom 2<i. Juni 182!>,
Z. I 3 7 l , dann dem beigefügten Anhange und
Tariffe; ferner nach den später kundgemachten
und in der Folge noch kund zu machenden Be-
stimmungen einzuheben.

Z w e i t e n s . Zur Pachtung wird Jeder-
mann zugelassen, welcher nach den Gesetzen und
der Landesverfassung hievon nicht ausgeschlossen
ist. Für jeden Fall sind alle Jene sowohl von der
Uebernahme als von der Fortsetzung einer solchen
Pachtung ausgeschlossen, welche wegen eines
Verbrechens mit einer Strafe belegt, oder welche
in eine crimmalgerichtliche Untersuchung verfallen
sind, die bloß aus Abgang rechtlicher Beweise
aufgehoben wurde.

Jene Individuen, welche zu Folge des Straf-
gesetzbuches über Gefällsübertrctungen wegen
Schleichhandels oder einer schweren Gefälls-
ilbertretung in Untersuchung gezogen und gestraft,

oder wegen des Abganges rechtlicher Beweise
von dem Strafverfahren losgezählt wurden,
sind durch sechs, auf den Zeitpunct der Ueber-
Netung, oder wenn derselbe mcht bekannt ist,
der Entdeckung derselben folgende Jahre als,
Pachtungsbewerbcr ausgeschlossen. Ueber die
persönliche Fähigkeit zur Eingehung eines Pacht-
vertrages überhaupt hat sich der Pachtlustige
vor dem Beginne der Pachtung über Auffor-
derung der Gefällsbehörde mit glaubwürdigen
Documenten auszuweisen.

D r i t t e n s . Die Versteigerung des Pacht-
objectes geschieht, unter Vorbehalt der hö'hcrn
Genehmigung, so zwar, daß der Verstcigerungs-
act für den Bestbietcr schon durch die Unter-
schrift des Protocolls, für das Aerar aber erst
von der Zustellung der Verständigung über die
Annahme des Pachtanbotes oder des geneh-
migten Vertrages verbindende Kraft erhalt.

Die Annahme des Pachtanbotes muß dem
Erstehcr binnen 4 Wochen von dem Tage der
Versteigerung, und jedenfalls acht Tage vor
dem Beginne der Pachtzeit bekannt gegeben wer-
den, widrigenfalls dessen Haftung für das An-
bot erlöschen, und ihm freistehen soll, die bei
der Versteigerung erlegte vorläufige Caution
zurück zu fordern.

Würde aber die Zustellung dieser Verstän-
digung, oder überhaupt die Zustellung ämt-
licher Erlässe an den Pächter, oder dessen Be-
vollmächtigte während der Dauer der Pachtung,
wegen deren Abwesenheit oder unbekannten Auf-
enthaltes mcht geschehen können, oder sonst das
Gefall die persönliche Zustellung nicht passend
finden, so soll die öffentliche Anschlagung dieser
Erlässe bei der Stcuerbezirksobngkeit, in deren
Bezirke die Versteigerung Statt gefunden hat,
dle Wirkung der persönlichen Zustellung haben.

Uebrigens wird zur Reclamation wegen ver-
späteter Zustellung, vom Tage derselben, eine
achttägige peremtorische Frlst festgesetzt, nach
deren unbenutztem Verstreichen jenes Befugniß
gänzlich erlöschen soll.

V i e r t e n s . Der Auöruföpreiö für das zu
verpachtende Object ist ven-itö oben bezeichnet
worden.

F ü n f t e n s . Diejenigen, welche an der
Versteigerung Theil nehmen wollen, haben einen,
dem zehnten Theile des Ausrufspreises gleich-
kommenden Betrag in Barem, oder in öffent-
lichen Obligationen, welche in der Regel nach
dem zur Zeit des Erlages bekannten buchmä-
ßigen Courswerthe, in' Betreff der «Vtaats-
anlehenlose vom Jahre 1 ^ und «839 aber
nach' dem Nennwcrthe angenommen werden,
oder mittelst Rcalhyvothek zu erlegen; nach
beendigter Licitation wird bloß der vom Best-
bieter gelegte Betrag als vorläufige Caution
zurückerhalten, den übrigen Licitantcn aber werden
ihre erlegten Beträge zurückgestellt werden. Sind
mehrere Personen zusammen Bestbieter, so haben
dieselben zur ungetheilten Hand für dle Erfül-
lung der übernommenen Contractverbindlichkciten
zu haften.

Sechs tens . Vor dem Antritte der Pach-
tung, und zwar längstens binnen acht Tagen
von der geschehenen Zustellung der Ratification
der Pachtverstcigerung, hat der Pächter den vierten
Tbcil des für Ein Jahr bedungenen Pachtschil-
lings als Caution in Barem, oder in öffent-
lichen Obligationen auf die im vorstehenden
Absätze bemerkte Ar t , oder in Rcalhypothek,
die der Pächter auf eigene Kosten dem Gefalle
grundbücherlich zu verschreiben hat, zu Handen
der Gefällsbehörde zu erlegen, wobei der bei
der Versteigerung bereits erlegte Betrag einzu-
rechnen, oder falls die ganze Caution mittels
einer Realhypothek bestellt würde, zurückzustellen
seyn wird.

Wird die eingelegte und annehmbar befun-
dene Caution in der Folge durch dem Pächttr
auferlegte, aus dem Pachtverhältnisse entsprin-
gende Geldstrafen oder Ersähe geschmälert oder
erschöpft, so muß, wenn die Geldstrafe oder der
Ersatz nicht binnen l4 Tagen erlegt wird, der
abgängige Cautionsbetrag binnen eben diesen
14 Tagen sichergestellt werden, widrigenfalls
der Pächter als contractbrüchig behandelt wird.

Beim Beginne der Pachtperiode wird der Pächter
von der Gefällsbehörde in das Pachtgeschäft
eingesetzt, ihm der sich hierauf beziehende Aus-
zug aus der amtlichen Vormerkung über die
Verzehrungssteuerpflichtigen übergeben, und selber
auf geeignete Weise der Steuerbezirksobrigkeit
und den Verzehrungssteuerpflichtigen, die es
betrifft, angekündiget werden.

S i e b e n t e n s . So wie der Pächter in all>
Rechte und Verpflichtungen der Gefällenverwal-
tung, mit Ausnahme der im K. 22 der oben
angeführten Circular-Verordnung vom 26 Juni
182i> angedeuteten zwei Puncte, und mit Rück-

^ sicht auf den in dem, jenem Circulare beigefügten
Anhange zu diesem Paragraph gemachten Vor-
behalte vollständig eintritt, so wird er hiemit
ausdrücklich verpflichtet, sich auch genau nach
den in jenen Circular-Vcrordnungen enthaltenen
Vorschriften, und insoferne sie durch nachfolgende
gesetzliche Verfügungen geändert wurden, sich
auch nach diesen zu benehmen, und allen wäh-
rend der Dauer der Pachtung in Bezug auf das
gepachtete Gefall ergehenden Anordnungen Folge
zu leisten.

I n dieser Beziehung wird es dem Pächter
auch zur Pflicht gemacht, für den Fall der tariff-
mäßigen Steueremhebung die Einleitung der Art
zu treffen, daß nach Thunlichkeit keine steuer-
pflichtige Partei die Anmeldung oder Steuer-
cntrichtung an einen von ihrem Wohnsitze übep
eine Meile entfernten Orte zu bewerkstelligen
genöthiget ist

Derselbe ist ferner verpflichtet, den Parteien,
welche sich nicht abgefunden haben, auf lhr Ver-
langen über die tariffmäßig entrichteten Steuer-
gebühren gedruckte Zahlungsbolleten, womit der-
selbe vom Gefälle gegen Vergütung der Anschaf-
fungskosten versehen werden wird, zu erfolgen.

Rücksichtlich der im Pachtbezirke vorkommen-
den Verzehrungssteuer-Gefällsübertretungen wird
dem Pächter das Befugniß eingeräumt, von dem
gesetzmäßigen Verfahren abzulassen, insofern das
Gesetz auf dieselben die Arrcststrafe nicht ver-
hängt; wenn jedoch gegen die Bestimmungen
des Gefällsstrafgesetzes cm AblasMgsbel,^ " / ' :
gehoben wi rd /so hat der Pächter die ParM
zu entschädigen, »md überdieß das Zwanzigfache
des widerrechtlich ciligehobcnen Betrages als
Straft an den Localarmenfond zu erlegen.
I n keinem Falle kann aber, wenn schon die
Untersuchungsbehörde einschreitet, die Ablassung
von dem gesetzmäßigen Verfahren von der Zu-
stimmung des Pachters abhängig gemacht werden.

Die Verfügung über die cinfließendcn Straf-
gelder bleibt, nach Abzug der Kosten des Ver-
fahrens, dem Pächter überlassen.

Achtens: Diejenigen Vorräche an steuer-
baren Gegenständen, welche bei dem Beginne
der Pachtung bei den steuerpflichtigen Parteien
vorgefunden werden, und von diesen bereits ta-
r i f f m ä ß i g versteuert worden sind, unterlie-
gen keiner neuen Versteuerung an den neu ein-
tretenden Pächter. Dem eintretenden Pächter
wird jedoch das Recht eingeräumt, die Vergü-
tung der Verzehrungssteuergebühren und Ge-
mcindezuschläge für diese Vorräthe, wenn eine
Pachtung oder Solidarabfindung vorausgegan-
gen ist, von dem a u s t r e l enden Pächter,
oder der vorherbestandenen S o l i d a r b f i n -
dungsgese l l sch a f t zu fordern; ist aber vor

> der Verpachtung die Steuer von der Gefällenvcr-
waltung in eigener Regie eingehoben worden,
so findet ein Anspruch au das A e r a r wegen
Vergütung der von demselben tariffmäßig ein-
gehobenen Gebühren nicht Statt. Für jene Vor-
räthe an steuerbaren Gegenständen, welche beim
Beginne der Pachtung im Besitze von steuer-
pflichtigen Parteien vorgefunden werden, die
sich, wenn auch erst in letzter Zeit vor dem Ein-
tritte der Pachtung mit dem frühern Pächter oder
dem Aerar a b g e f u n d e n hatten, ist der Pa'ch'
ter die Entrichtung der tariffmäßigen Gebühren
und Gemeindezuschlage von den Parteien selb!»
zu fordern berechtigt.

Die Angabc von Seite des austretenden Pä")'
ters oder der Steuerpflichtigen, daß die >"
den von den Steuerpflichtigen benutzten Rä"'

, men vorgefundenen Vorräthc bereits in da
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Eigenthum eines Andern (Abnehmers) überge-
gangen seyen, muß bewiesen werden. Dagegen
lst der Pächter verpflichtet, bei seinem Austritte
bem neu eintretenden Pächter oder dem Aerar,
wenn die eigene Regie eintritt, die Verzehrungs-
stcucr und Gemeindczuschläge für jene Vorrathe
zu vergüten, welche an ihn tariffmäßig versteuert
worden sind, und am Ende der Pachtung bei
den steuerpflichtigen Parteien in wie immer gear-
teten Aufbewahrungsorten noch vorhanden sind,
oder welche Eigenthum des Pachters selbst sind,
wenn er ein Gewerbe betreibt, das zu jenen ge-
hört, von denen er den Verzehrungsstcuerbezug
gepachtet hatte, in so ferne übrigens nicht etwa
dargethan werden könnte, daß die Steuer für
diese Vorräthe dem Aerar schon vo r dem Pach-
tungsantritte entrichtet worden sey.

Die nämliche Verpflichtung zur Vergütung
der tariffmaßig cingehobencn Gebühren liegt dem
austrctenden Pächter auch dann ob, wenn auf
die Pachtung eine S o l i d a r - A b f i n d u n g
folgt, jedoch nur rücksichtlich der Vorrathe jener
Parteien, welche dem Absindungsvereinc n icht
beurctcn, und daher diesem Letztern zur EinHe-
bung der Steuer zugewiesen werden.

Die Erhebung der am Ende des Pachtvertrages
vorhandenen Vorrathe an tarissmäßig versteuer-
ten Artikeln, wenn eine solche wegen des Unter-
bleibens eines Uebereinkommens zwischen dem
ein - und austretenden Pächter oder dem Aerar
nöthig würde, wird durch einen Gefällsbeamtcn
unter Beiziehung eines Abgeordneten der Orts-
obrigkeit geschehen, und es werden hiezu auch die
ein- und austretenden Pächter vorgeladen wer-
den. Sollte den Pächtern oder ihren Machtha-
bern wegen Abwesenheit, oder aus einem andern
Grunde die Vorladung nicht persönlich zugestellt
werden können, so hat die Zustellung auf die im
3. Absätze dieser Pachtbedingungen festgesetzte
Art zu geschehen. Das Nichterscheinen der Vor-
geladenen hebt die Giltigkeit des Erhcbungsactes
für keinen Fall auf; der den Vertrag abschlie-
ßende Pächter verpflichtet sich vielmehr ausdrück-
lich, den auf diese Art zu Stande gekommenen
Erhebungsact über die am Ende seines Pachtcs
vorfindigen, i hm t a r i f f m ä ß ig versteuer-
ten Vorrathe als vollkommen beweiskräftig an-
zuerkennen, und nach dessen Resultat die ihm
obliegende Steuervergütung sammt Gemcindezu-
schlag entweder dem Aerar, oder dem an dessen
Stelle tretenden Bezugsberechtigten zu leisten.

Die Kosten dieser Erhebungen werden von
dem eintretenden Pächter, oder dem die eigene
Verwaltung übernehmenden Aerar getragen, und
der Pächter erklärt sich im Voraus mit dem durch
die Gefällsbehörde dießfalls zu bestimmenden
Ausmaße einverstanden, und zu dessen Berichti-
gung verpflichtet zu seyn.

N e u n t e n s . Wenn der Pächter bei der
Einhcbung der Gebühr einen höhern Betrag,
als der Tariff ausspricht, einhcbt, so hat der-
selbe die Partei, die es betrifft, zu entschädigen,
und überdieß den zwanzigfachen Betrag dessen,
waö er wiederrechtlich cingchoben hat, als
Strafe an den Localarmenfond zu erlegen; er
haftet in diesem Falle, so wie überhaupt für
das Benehmen der zur Handhabung seiner Pach-
tungsrechte bestellten Personen.

Z e h n t e n s . Dem Pächter ist unbenom-
men, seine Pachtung ganz oder theilweise an
Unrerpachtcr zu überlassen, allein diese werden
vom Gefalle bloß als Agenten des Pächters an-
Hesehen, welcher demungeachtet für alle Puncte
bes Pachtvertrages in der Haftung und dem Ge-
falle verantwortlich bleibt.

Auch ist der Pächter befugt, mit den ihm zu-
gewiesenen steuerpflichtigen Parteien für die
Dauer seiner Pachtzeit Adfindungsverträge zu
schließen. Vorauszahlungen der Parteien oder
^nterpächter werden jedoch von der Gefä'llsbchördc
^wohl am Schlüsse der Pachtzeit, als auch in
fäl len, wo der Pachtvertrag vor dem Ablaufe
^ ordentlichen Pachtzcit erlischt, nur in so ferne
verkannt, als solche den Belauf einer Monats-
t "c nicht überschreiten.

E i l f t e n s . Für den Ausrufsprcis wird ver-
achtender Seits keine wie immer geartete Haf-
lUng übernommen, und der Pächter leistet auf

das Rechtsmittel wegen einer Verletzung über
die Hälfte Verzichr Ein während der Dauer
der Pachtung eintretender zufälliger Umstand,
welcher eine Vermehrung oder Verminderung
der Verzchrung zur Folge hat, soll an den Be-
stimmungen des Pachtvertrages nicht die mindeste
Veränderung hervorbringen können; nur in dem
Falle, wenn der Vcrzehrungssteuer-Tariss, oder
eine andere wesentliche Bestimmung der Ver-
zehrungssteuer-Vorschriften geändert würde, diese
Aenderung jedoch nicht von solcher Beschaffen-
heit ist, daß dadurch wegen gänzlicher Aufhe-
bung des Gegenstandes der Pachtung dieser
Vertrag nach dem bürgerlichen Rechte sich von
selbst auflöset, hat eine Verminderung oder Er-
höhung des bedungenen Pachtzinses im Verhält-
nisse zu dieser Aenderung einzutreten. Es steht
jedoch in einem solchen Falle jedem, den Vertrag
schließenden Theile frei, den Vertrag binnen
dreißig Tagen nach der erfolgten Kundmachung
der eintretenden Aenderung aufzukündigen. Der
hiernach aufgckündete Vertrag bleibt noch durch
zwei Monate vom Tage der Aufkündung. in
Kraft und es wi rd, wenn die Aenderung v o r
Ablauf dieses Termines in Wirksamkeit treten
sollte, der von diesem Zeupuncle an zu entrich-
tende neue Pachtzins auf die oben angedeutete
)lrt bestimmt. Wenn aber binnen 3U Tagen
nach crfolgter Kundmachung über die eintretende
Aenderung der Vertrag von keiner Seite aufge-
kündigt wird, so bleibt er noch durch seine ganze
Dauer in Kraft.

Wenn in dem Bezirke des Pächters während
der Pachtzcir die Pachtung berührende, verzeh-
rungssteuerpflichtige Unternehmungen zuwachsen,
so wird derselbe hievon nach Maßgabe der ein-
langenden Anmeldungen von der Gefällsbehörde
unverzüglich in die Kenntniß gesetzt werden. Gc«
stattet jedoch der Pächter die Ausübung dersel-
ben, ohne daß die Partei den vorgeschriebenen
gefällsämtlichen Erlaubnißschein gelöst, und
sich damit bei ihm ausgewiesen hat, so fällt der
für diese Uebertretung der GefaUsvorschnften zu
entrichtende Strafbctt-ag nicht dem Pächter, son-
dern dem Aerar zu.

Z w ö l f t e n s . Den bedungenen Pachtschil-
ling ist der Pächter in gleichen monatlichen Ra-
ten am le tz ten Tage eines jeden Monats, und
wenn dieser ein Sonn- oder Feiertag ware, am
vorausgehenden Werktage an die ihm bezeich-
nete Casse abzuführen verpflichtet.

Wenn die Caution im Baren bestellt wor-
den, so kann deren Betrag auf Verlangen des
Pachters beim Ausgange der Pachtzeit den drei
letzten Monatsraten des Pachtschillings zur Hälfte,
nämlich dergestalt eingerechnet werden, daß in
diesen Monaten immer nur die Hälfte des ent-
fallenden Pachtschillings vom Pachter abzuführen,
die andere Hälfte aber aus der Caution zu ent-
nehmen seyn würde, deren Rest sohin nach geen-
deter Pachtung dem Pächter, wofern das Gefall
keinen wcitern Anspruch an ihn zu stellen hat,
zu verabfolgen seyn wird.

Dre izehntes . Nenn der Pächter eme
Pachtschillingsrate zur festgesetzten Zeit nicht ab-
führt so hat er nicht nur von derselben die Ver-
zugszinsen zu 4 vom Hundert für die Zeit vom
Tage, der auf den Verfallstag folgt, bis zur
Tilgung der Rate, zu entrichten, sondern es soll
der Gefallsverwaltung überdich noch das Recht
zustehen, den Ausstand ohne wciters durch die
Caution zu decken, zugleich aber die weitere Ein-
Hebung des Gefälls einstweilen auf Rechnung und
Kosten des Pächters durch einen von der Ge-
fällsbehörde aufzustellenden, allenfalls von der
Steuerbczilksobrigkeit zu beeidigenden Sequester
besorgen zu lassen, und auf Gefahr und Kosten des
säumigen Pachters das Pachtobject neuerdings feil-
zubieten ; falls aber die Pachtversteigerung frucht-
los bliebe, Abfindungen mit den steuerpflichtig
gen Parteien einzugehen, oder die tariffmäßige
Einhcbung einzuleiten, und sich rücksichtlich der
Sequesttations - und Relicitationskosten, so wie
der allfälligen Differenz zwischen dem bei der
Relicitation, oder bei den Abfindungen, oder
bei der tariffmaßigen EinHebung erzielten Betrage,
und zwischen dem contractmäßigen Pachtschillinge,
und überhaupt vü'cksichtlich a l l e r aus dem 6on

ttactsbuche entstehenden Forderungen an der Cau-
tion des Pächters, und wenn sie nicht hinreicht,
an seinem übriyen Vermögen schadlos zu halten;
ein allenfalls sich ergebendes günstigeres Resultat
der neuen Fnlbietung oder der Abfindung, oder
der tariffmaßigen Einhebung soll abel nur dem
Gefalle zum Vortheile gereichen. Uebrigens soll
cö der GefällsvelWallung freistehen, den Aus«
rufspreis für die Rclizitation nach Gutbefinden
zu bestimmen, und wenn das Object um den-
selben nicht an Mann gebracht wird, auch Anbote
unter dem Ausrufsprcise anzunehmen, und eä
soll der Pachter nicht berechtiget scyn, deßwegen
Einwendungen gegen die Giltigkeit des llicitations-
actes zu machen.

I n derselben Art vorzugehen, und sich a«
der bei der Versteigerung erlegten vorläufigen,
oder der nach dem tt. Absätze erlegten ordent-
lichen Caution, so wie dem übrigen Vermögen
des Pächters schadlos zu halten, soll die Ge-
fällenverwaltung auch dann ermächtiget seyn,
wenn der Erstcher den Antritt der Pachtung ver-
weigern, oder die bedungene Pachtcaution nicht
in der festgesetzten Zeit leisten sollte, oder wenn
vor oder wahrend der Pachtung sich offenbaren
würde, daß dem Pachter ein ober das andere
im zweiten Absähe dieser Pachtbedingungen ent-
haltene Hinderniß zur Uebernahme oder Fortsez«
zung der Pachtung entgegen stehe.

V ie rzehn te ns. Ueber diese Pachtung wird
keine besondere Vcrtragsurkunde errichtet, son«
dern dieses Versteigerungsprotocoll hat nn Falle
der Genehmigung des Bestbotes zugleich die
Stalle der Vertragsurkunde zu vertreten, daher
dasselbe sogleich nach der Versteigerung in dop-
pelter Ausfertigung allseitig zu unterfertigen,
und rücksichtlich des Erstehers mit der Unter«
schuft zweier Zeugen zu versehen seyn wird,
wo sohin nach erfolgt« Genehmigung das mit
dcr Ratisicationsclauscl versehene ungestämpelte
Ercmplar dem Pächter gegen dessen Empfangs-
bestätigung, und gegen Erlag der Stampclge«
bühr für daö andere in den Handen dcr Gefalls«
Verwaltung bleibende, und mit dem Vorschrift'
mäßigen Stämpel zu versehene Duplicat überge-
ben werden soll. Nur in dem Falle, wenn das
schriftliche Offert eines abwesenden Offerenten
den Bestbot enthalt, wird aufGrundlage deS Offertes
und der Pachlbedingungcn ein förmlicher Ver-
trag in zwei gleichlautenden Parien errichtet
werden. Sollte der Offerent sich weigern, diesen
Vertrag zu unterfertigen, so vertritt das ratisi-
zirte schriftliche Offert in Verbindung mit den
Licitationsbedingnissen die Stelle der förmlichen
Vertragsurkundc, und haben die im vorhergehen-
den Absähe festgesetzten Rechte der GefällSverwal«
tung einzutreten.

Fünfzehntens . Für den Fall , wenn der
Pachter die vertragsmäßigen Bedingungen nicht
genau erfüllen sollte, steht eS den milder Sorge
für die Erfüllung des Verttageb beauftragten
Behörden frei, alle jene Maßregeln zu ergreifen,
die zur unaufgehaltenen Erfüllung des Vertrages
führen, wogegen aber auch dem Pachter der Rechts-
weg für alle Ansprüche, die er aus dem Vertrage
machen zu können glaubt, offen stehen soll.

Sechzehn tens. Wird dieser Bertrag nicht
schon ausdrücklich auf eine bestimmte Zeitdauer
geschlossen, so kann er von Seite des Aerars
drei Monate, von Seite des Pachters aber bis
,5,. Jul i vor Ablauf des VerwaltungsjahreS auf-
gekündiget werden. Diese Aufkündigung muß von
Seite des Pächters, wenn sie beachtet werden
soll, bei der Cameralbezirks - Verwaltung, m
deren Bezirk das gepachtete Object gelegen M,
innerhalb der festgesetzten Frist überreicht werden.
Erfolgt keine Aufkündigung, so M der Vertrag
auf ein weiteres Jahr unter denselben Bedmgun.
gen, unter denen er abgeschlossen wurde, zu gel-
ten, für jeden Fall erlischt derselbe aber auch ohne
gegenseitige Aufkündigung mit Ende deö Verwal-
tungsjahres 1853.

S i e b zehn tens. I n Folge hoher Finanz-
Ministerial - Verordnung vom 5>. Ju l i !85tt,
Z. «844, wird mit Beziehung auf die gg. 5,
l » , 15, 48 und N 5 der neuen Jurisdictions-
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Norm hiemit ausdrücklich bcstimmt, daß die auö
gegenwärtigem Verstcigerungs-Protocolle, oder
aus den, aus Grundlage dicseö letzteren abge-
schlossenen Vertragen etwa entspringenden Rechts-

streitigkeiten , — das Aeiar mag als Beklagter
oder als Klager eintreten, so wie auch alle hier-
auf Bezug habenden Sicherstcllungs - und Execu-
tionsschritte bei demjenigen im Sitze des k. k.

Fiscalamtes befindlichen Gerichte, dcm der Fis-
cus als Beklagter un tersteht, durchzuführen seyen.

K. K. Camera! - Bezirks' Verwaltung. Laidach
am 10. September 1850.

Z. 1761. (2) Nr. " ' ^ . , ^ 7532.,

K u n d m a c h u n g .
Betreffend die neuerliche Pachtversteigerung

der m den Cameral-Bezirken von Triest und
Capodistria gelegenen ärarischen Mauthstationen. ^

I n Folge der Kundmachung der gefertigten!
Finanz-Landes-Direction vom ll>. Jul i d. I . , !
Z. 2283, welche durch die Amtsblätter des
»Osservatore Triestino" vom 8., ». u, 10. Augusts

j und der „Laibacher Zeitung" vom 111 , 17. und
20. August d. I . zur allgemeinen Kenntniß
gebracht wurde, sind die in dcm nachfolgenden

! Ausweise verzeichneten Mauthstationen zur Pacht-
! Versteigerung gebracht worden, welche jedoch von
^ keinem entsprechenden Erfolge begleitet war.
l Es werden daher diese Mauthstationen für
! die Verwaltungsjahre 1851, 1852 und 185)3,
^ und zwar entweder für alle diese drei Verwal-
I tungsjahre, oder für die Werwaltungsjahre ! 8 5 l

und 1852, oder bloß für das Verwaltungöjahr
»851 neuerdings im Wege der öffentlichen Ver-
steigerung zum Pachte ausgeboten werden.

Die Pachtlustigen werden dazu mit dem Bei-
sätze eingeladen, daß für diese neuerliche Pacht-
vcrsteigerung alle jene Bestimmungen und Bedin-
gungen geltend bleiben, welche in der anfangs-
crwähntcn Kundmachung und in den mit derselben
Verlautbarten Pachtbedingniffen enthalten sind.

A u s w e i s
der Mauthstationcn, welche zur neuerlichen Pachtverstcigerung gebracht werden.

B e n e n n u n g K a t e g o r i e Ausrufs- D e r Pach t ve rs te i ge rung
Camera!- Tariffs« preis für

Bezirk ^" ' " " " ^ '^ ' ' Classe Ein Jahr
d e r M a u t h - S t a t i o n e n . in Gulden ^, ^ ^ T a g

Capo. I Capodistria Wegmauth N l . 340tt ^Capodlstria, beider k.k. 23. Septcm-
distria 1 Rovigno dctto III. 2lU4 ?Cam.-Bezirks-Verwalt. ber 1850.

Pcchlin detto II. 3 0 3 6
L i p p a . . . . " . . . d e t t o II. 876
Obron detto III. 1758
Trieft, alte Schranken . Lmienmauth l. 6673

» neue Schranken, nebst 25. Sept. 185ll
Tricst der Wchrmauth an der alten - ^ " ' l ' der der k. k. und nöchigen-

Optschina - Straße . . detto I. 3560 ) ^mera ! - Bczlrks- falls an den dar-
Triest, neues Lazarech . detto I. ,600 Verwaltung. auf folgenden
Sessana Wegmauth III. 9300 Tagen.

^ Proßecco detto II. 8U0
Basovitza detto II. 4483

Von der k. k. küstenl. dalm. Finanz-Landes-Direction. Trieft am 3 1 . August 1850.

Z. l?58. (2) H>. 4427.
E d i c l.

Vor dem k. f. Äezirt5geiichle Planina haben
alle Dil iemgcn, welche an die Volassenschafl des
del, ^7. April l. I . veistorbenen Hrn. Johann Thom
schilsch, Plarrcr^ von Kallcnlelo, alS gläubiger eine
Furderung zu stellcn haben, zur Anmeldung und
Darlhuung derseldcn dcn 30. ^cptcmber l. I . , F,üy
9 Uhr zu erscheinen, rder b>s dahin ihie Anmcldun^b'
gesuche sclnifilich zu übel, eichen, widrlgenß diele»
^läubiczeln an die Hell.issrnschasc, we:,n sie duich
die Bezahlung der a»gtn>clc?c!c!! Hinderungen e><
schöpfi wurde, tcin we,:e>cr Ansp>uch zustande, alb
in i»icrn ihorn ein Pf.indlcchl gedühll.

Planina am 3. ^epllmbel l8 iO.

Z. l738. (3) Nr. 945'
E d i c t .

Von dem k. k. ^ezirkögecichie Adclöberg wird
bekannl gllnachl:

Es ,<Y in der Ereluiionssache des Thomas M>l-
lauz von kdelbberg, au^gcwieftnen C»ss>ui,als der
<öheleuie Michael uno M,ui.i V^lil) vun Qrodschl,
gegen Ätavlln Glascher von G.ubsche, wegen al,b
dnn Urlyeile vom 2(1. M.u lU49, ^. 1228, bc>̂ ä«
ligt mu hoher AppeUailonb > iUeiUldliung vom 7.
Stpiember lä^»9, Z. l l4 i )9, dann Ccssion vom 3 l .
Oclobcr 1849, «x^-. iullll,. 26. Apnl lU5U, schuldi»
^en ^3 fi. o. «. o-, iil dle ^ecullve ^rlldieiung der
den» ^rcculen Marl in Gl̂ scher ^el)öngen, />u ^Älul'-
schc gelegenen, im ^)rundducdc d̂ b ^)u!eo AoK'lshu.
sen «ul) Uld. ^i'r. 4li volkommenort,, gerichllich auf
2475 fi. geschähen Hall'hudc glwiUigei, und zu dê
ren Vornahme die TagsalM,gen auf den 7. Ottuber,
den 7. Viovemker u»d den 5- Dezember d. ^«., jedes-
mal Hnil) um 9 Uhr, in loco der t«.alilac zu O,od»
sche anbcr^unU worden, wozu Kauflustige mit dcm
Beisätze emgeladel, weldcn, daß dlc Rcaliiat bci der
ersten und zweiten F^ldielungSta^s^ung nur um oder
über den Schayungöwerll), de. ter drillen aber auch
unler demjelden l)inla>' gegeben werden wild.

Das SchatzunglPwlocoU, t?er Gsundduchs.rlract
und die Liciiütionb^edm^nissc liegen in der Gerichls.
tanzlei zu Jedermanns Einsichc oeleic.

K. K. Beziiksaerichl Hdelsberg, am 1. Eeplem-
ber iüzo.

Z. !733. (3) Vir. ^«1.
E d i c t .

Von dem k. k. Nczuksgerichle Adelsberg wird
hiemit kund gemacht:

Es sey uöer Ansuchen der Agncs Kollar, geb.
Likou, wider Malhiaö Hschuk von üdelsberg, z»elo

schuldiger ^ 4 f l . l4 tr. o. ». «., in dic executive
Hcildietung dei dem Letzlcn, gcyoiigen, gtlichllich
aus 205 fi. 40 kr. geschahen K^i'che, Haus Nr. 26
zu AdllSderg, im Alundduche ^^r (i^melal.Herrschafl
Aoelodeig «ub Urb. ^ir. 54'/^ vorkommend, gewil»
ligt und hiezu drei Ztilbieluilgsiagsaliungen, a"s
oen 7. Ollober, ?. November und 5. Dccemde. l. I ,
leoe^mal Voimillags von !j t»s »2 Ul,r, in loco oei
^ealliäl mic dem Lieiia^e ai^eoldne,, daß die>cb
Reale dei der eisten und zweien Feilllelung nur un>
öle Schätzung ode» dmüde., dei dc> d.icien adcr ^uch
uiuer de'stlben l)ilua»u^eden werten. Dessetl dlt
Kauflustigen mit dem .^"satze zu nscheinen ooigcladen
lveroen, daß sie dle l!l'ital,i^,N'dedil!gr!isse und ^cha-
^ui'g laglich wahlend den ^lm^undel» YicianuS eiü-
sel)en kon!>en.

K. K.B.zilksgerichi Adclbderg, am 29. Aug. »850-

Z. l 7 3 l . l» ) Stt. ^i924.
E d i c t .

Vom geserligten Bezittsgerichtc wird bekannt
gemacht: ^5 >ey »ylc ^eschtio vom 30. ^»uli l850,
'^i l . I^. 292^, die ilicassumirung der bere>t6 bewil-
ligt aber M r l gewesenen cxecuin'<n Feiloieiung der,
dlm Änlon ^aoul t gehörige!,, im Grundbucke de>
Herrschasl Neifniz Urb. Fol. W8 inncliegenden Üiea-
llial samml Gebäuden ^r . (̂ . i2ü zu ^eisüiz, wt'
gen dem Il, lob Kerönizt) von Kiodazl) schuldigen
b!i fi. 6 kr. bewilliget und zur Abnahme die elsle
Hagsal)ll auf den 28. ^epltmvei, d,e zweiie au»
dc<! 26. Oliobel, die d'iile ous dcn 23. ^iovtmbcr
l8ül), jedesmal um die lU. Klühstundc im Orie Nel'miz
mil don ^eisahc ^ngeordnel wolden, daß diese Hca<
lüal e»st be, der 3 Talfahrt auch unler dem <i5chac.
zungowel^e pr. 498 fi. 40 kr. wird hlntangegcblN
werden.

Hlundbuchsertracl, Bedingm'ssc und Schäl>ungs-
plolocoll tonnen hicigellchig eingescl)lN werden-

K. k. Bezirtsgenchl i)ieifl>,z am 30. Jul i 185«.

Z. »730. (3) Nr. 33.
E d i c t .

Vor dem k. k. Hezilksgciichle S l . Martin bei
Litlai haben alle diejenigen, welche an dle Ve'la'-
leüschasl der, den 20. März i850 vcistorbenen M'>'
lia Papl.^, Kaischlerswiiwe zu Gostinöe H. Nr. lö,
als ^laubiger eii>e Foldeiung zu stellen haben, zu>
<ünmcldung und Darlhuung olrselcen am i l i . ^c
tober l. Z. , früh !> Uhr zu erscheinen, oder d>s d«-
l)in ihr Anmeldungsgcsuch schnjilich zu überreichen,
widrigciis diesen ^laubige»n an d>c Verlastenschas,
wenn sie durch die Bezahlung der angemelcclcn Zor>>

derungen ecschöpft wu>oc, tei» weilerel Anlpruch
zustande, als in sos"« ihnen tin Pfandrecht gedül)l>.

K. K. iüezi.tsge,icht E l . Mal l ln, 5. Eepl l«5tt-

Z. ,765. (2)

Gymnasial-Kundmachung.
Eingetretener Hindernisse wegen

wird auch am hiesigen k. k. Gymna-
sium das Schuljahr 185^51, gleich-
zeitig mit der Normalhaupt'schule,
am i. October beginnen.

.Die Abhaltung der Maturitäts-
prüfungen findet an den früher ge-
nannten Tagen Statt.

K. k. prov. Gymnasial- Direc-
tion. Laibach den 13. Sept. 1350.

Z. 1722. (3)

Ein Privater auf dem Lande wün-
schet einen Deficientenpriester qegen
ansehnliche Bedinamsse der Vergü-
tung aufzunehmen/wenn sick derselbe
herbeiließe, einige kleme priesterlichc
Verrichtungen zu vollziehen.

Die Nähere Auskunft ertheilt das
Zeitungs-Tomptoir.

WZ. 17̂ 7. ft) ^
H I n der Herrschaft Ratschach D
^ (bei Steinbrücken) werden 20 in D
I Eisen gebundene, eichene, mit A
H Delfarde angestrichene Wein-U
H fässer, jedes 60 Eimer haltend, D
H verkaust. ^


